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Prafungsordnung
far die Durchfihrung der
Abschlussprufung und Umschulungsprifung
im Ausbildungsberuf
Zahnmedizinische Fachangestellte/
Zahnmedizinischer Fachangestellter
der Zahnéarztekammer Berlin

Vom 15. Februar 2006 (ABI. 2006 S. 2451),
zuletzt gedndert am 10.10.2007 (ABI. 2008 S. 495)

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 17. Januar 2006
erlasst das beschlussfassende Organ der Zahnarztekammer Berlin in seiner Sit-
zung vom 15. Februar 2006 gem. Berufsbildungsgesetz (BBiG) die folgende
Prifungsordnung fur die Durchfiihrung von Abschluss- und Umschulungspriifungen
im Ausbildungsberuf Zahnmedizinische Fachangestellte und Zahnmedizinischer
Fachangestellter.
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I. Abschnitt
Priufungsausschisse

§1
Errichtung

(1) Fur die Abnahme der Abschlussprifung errichtet die Zahnérztekammer Berlin
Prifungsausschusse in der jeweils erforderlichen Anzahl (§ 39 Abs. 1 BBIiG).

§2
Zusammensetzung und Berufung

(1) Der Priifungsausschuss besteht aus 3 Mitgliedern. Die Mitglieder miissen fiir die
Prifungsgebiete sachkundig und fir die Mitwirkung im Prifungswesen geeignet
sein (8 40 Abs. 1 BBIG).

(2) Dem Prufungsausschuss missen als Mitglieder der Beauftragte der Arbeitge-
ber, der Arbeitnehmer sowie die Lehrkraft einer berufsbildenden Schule angehéren.
Von dieser Zusammensetzung darf nur abgewichen werden, wenn anderenfalls die
erforderliche Zahl von Mitgliedern des Prifungsausschusses nicht berufen werden
kann (8§ 40 Abs. 5 BBIG).

(3) Die Mitglieder haben einen oder mehrere Stellvertreterinnen und Stellvertreter (8
40 Abs. 2 BBiG).

(4) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden von der Zahnarztekammer
Berlin langstens fur finf Jahre berufen (§ 40 Abs. 3 Satz 1 BBIiG).

(5) Die Arbeitnehmermitglieder werden auf Vorschlag der im Bereich der Zahnarzte-
kammer Berlin bestehenden Gewerkschaften und selbstandigen Vereinigungen von
Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen (§ 40 Abs.
3 Satz 2 BBIG).

(6) Die Lehrkraft einer berufsbildenden Schule wird im Einvernehmen mit der Schul-
aufsichtsbehérde oder der von ihr bestimmten Stelle berufen (§ 40 Abs. 3 Satz 3
BBIG).

(7) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer von der
Zahnarztekammer Berlin gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft
die Zahnéarztekammer Berlin insoweit nach pflichtgemafRem Ermessen (§ 40 Abs. 3
Satz 4 BBIiG).

(8) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Priifungsausschiisse kdnnen
nach Anhoren der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen
werden (8 40 Abs. 3 Satz 5 BBIG).

(9) Die Tatigkeit im Prifungsausschuss ist ehrenamtlich. Fiir bare Auslagen und
Zeitversaumnis ist, soweit eine Entschadigung nicht von anderer Seite gewahrt wird,
eine angemessene Entschadigung zu zahlen, deren Héhe von der Zahnarztekammer
Berlin mit Genehmigung der fur die Berufsbildung zustandigen Senatsverwaltung
von Berlin festgesetzt wird (§ 40 Abs. 4 BBIG).
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§3
Befangenheit

(1) Bei der Zulassung und Priifung dirfen Prifungsausschussmitglieder nicht mit-
wirken, die mit der Prifungsbewerberin oder dem Prufungsbewerber verheiratet
oder verheiratet gewesen oder mit ihr oder ihm in gerader Linie verwandt oder ver-
schwégert oder durch Annahme an Kindes Statt verbunden oder in der Seitenlinie
bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwégert sind,
auch wenn die Ehe, durch welche die Schwagerschaft begriindet ist, nicht mehr
besteht. Ebenso diirfen Prufungsausschussmitglieder nicht mitwirken, die mit der
Prifungsbewerberin oder dem Priifungsbewerber in einer Lebensgemeinschaft laut
Lebenspartnerschaftsgesetz leben oder gelebt haben.

(2) Mitwirken sollen ebenfalls nicht die Ausbildende oder der Ausbildende oder wei-
tere in der Ausbildungsstétte der oder des Auszubildenden Beschaftigte und die
Ausbilderin oder der Ausbilder, soweit nicht besondere Umstande eine Mitwirkung
zulassen oder erfordern.

(3) Prifungsausschussmitglieder, die sich befangen fuhlen, oder Prufungsteilnehmer-
innen oder Prifungsteilnehmer, die die Besorgnis der Befangenheit geltend ma-
chen wollen, haben dies der Zahnarztekammer Berlin mitzuteilen, wahrend der Prii-
fung dem jeweiligen Priifungsausschuss.

(4) Die Entscheidung uber den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die Zahnérzte-
kammer Berlin, wéhrend der Priifung der jeweilige Prifungsausschuss ohne die
Stimme des Betroffenen.

(5) Wenn infolge Befangenheit eine ordnungsgeméRe Besetzung des Priifungsaus-
schusses nicht méglich ist, kann die zusténdige Stelle die Durchfuhrung der Pri-
fung einem anderen Prifungsausschuss ubertragen. Das Gleiche gilt, wenn eine
objektive Durchfuhrung der Prifung aus anderen Griinden nicht gewéhrleistet er-
scheint.

§4
Vorsitz, Beschlussfahigkeit, Abstimmung

(1) Der Priifungsausschuss wahlt ein Mitglied, das den Vorsitz fihrt und ein weite-
res Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend tibernimmt.
(2) Der Prufungsausschuss ist nur beschlussfahig, wenn alle Mitglieder mitwirken.

(3) Der Priiffungsausschuss beschlie3t mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men.

§5
Geschéftsfihrung

(1) Die Zahnéarztekammer Berlin regelt im Einvernehmen mit dem Prifungsausschuss
dessen Geschéftsfuihrung, insbesondere Einladungen, Protokollfiihrung und Durch-
fuhrung der Beschliisse.

(2) Die Sitzungsprotokolle sind von der oder dem Vorsitzenden und gegebenenfalls
von der Protokollfiihrerin oder von dem Protokollfiihrer zu unterzeichnen. § 22 Abs. 6
bleibt unberihrt.
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§6
Verschwiegenheit
Die Mitglieder des Prufungsausschusses haben (ber alle Prifungsvorgénge ge-
genuber Dritten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht gegenuiber dem Berufs-
bildungsausschuss und der Zahnarztekammer Berlin. Ausnahmen bedurfen der Ein-
willigung der Zahnérztekammer Berlin.

1. Abschnitt
Vorbereitung der Prifung

§7
Prufungstermine

(1) Die Zahnéarztekammer Berlin bestimmt in der Regel zwei fiir die Durchfihrung
der Prifung maRRgebende Termine im Jahr. Diese Termine sind grundsatzlich auf
den Ablauf der Berufsausbildung und des Schuljahres abzustimmen.

(2) Die Zahnéarztekammer Berlin gibt diese Termine einschlief3lich der Anmeldefristen
in ihren amtlichen Mitteilungsorganen und durch Aushang in der Schule rechtzeitig,
mindestens zwei Monate vorher, bekannt.

§8
Zulassungsvoraussetzungen fur die Abschlussprifung

(1) Zur Abschlusspriifung ist zuzulassen (§ 43 Abs. 1 BBIG),

a) wessen Berufsausbildungsverhaltnis in das Verzeichnis der Berufsausbildungs-
verhdltnisse eingetragen oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den we-
der die Auszubildende oder der Auszubildende noch deren oder dessen gesetz-
liche Vertreterin oder gesetzlicher Vertreter zu vertreten hat,

b) wer die Ausbildungszeit zurtickgelegt hat und wessen Ausbildungszeit nicht spater
als zwei Monate nach dem Prifungstermin endet,

c) wer an der vorgeschriebenen Zwischenprifung teilgenommen hat,

d) wer den schriftlichen Ausbildungsnachweis gefiihrt hat.

(2) Behinderte Menschen sind zur Abschlusspriifung auch zuzulassen, wenn die
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen (§ 43 Abs. 1 Nummer 2 und 3 in
Verbindung mit § 65 Abs. 1 BBIG).

(3) Zur Abschlussprifung ist ferner zuzulassen, wer in einer berufsbildenden Schule
oder sonstigen Einrichtung ausgebildet worden ist, wenn diese Ausbildung der Be-
rufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht (§ 43 Abs. 2 BBIG).

(4) Die Ausbildungszeit ist insbesondere nicht zurlickgelegt im Sinne des Absatzes 1
Buchstabe b, wenn die Auszubildende oder der Auszubildende mehr als 5 Tage
wahrend eines Ausbildungsjahres am Berufsschulunterricht unentschuldigt nicht teil-
genommen hat, es sei denn, sie oder er hat die Ausbildung trotz der Fehlzeiten im
Wesentlichen tatséchlich systematisch betrieben. Bei einer gemaf § 8 Abs. 1 Berufs-
bildungsgesetz verkirzten Ausbildungszeit ist das in Satz 1 bezeichnete Zeitmald
im Verhaltnis zum Zeitmal3 der Abkiirzung herabzusetzen. Bei sonstigen haufigen
Fehlzeiten kann der Priifungsausschuss die Zulassung zur Abschlusspriifung ver-
weigern. Diese Falle sind durch die Zahnérztekammer Berlin im Einzelnen zu pru-
fen und zu dokumentieren.
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§9
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Féllen

(1) Die Auszubildende oder der Auszubildende kann nach Anhdren der oder des Aus-
bildenden und der Berufsschule vor Ablauf der Ausbildungszeit zur Abschlussprifung
zugelassen werden, wenn ihre oder seine Leistungen dies rechtfertigen
(8 45 Abs. 1 BBIG). Bei der Beurteilung der betrieblichen Leistungen sind entspre-
chend der Ausbildungsordnung der Ausbildungsgang, der Leistungsstand und die in
der bis zur Priifung noch verbleibenden Zeit zu vermittelnden Fertigkeiten und Kennt-
nisse im Hinblick auf die Erreichung des Ausbildungsziels zu berticksichtigen. Fir die
Beurteilung durch die Berufsschule ist davon auszugehen, dass Gberdurchschnittli-
che Leistungen Voraussetzung (Notendurchschnitt mindestens 2,0, Einzelnoten sind
Lbefriedigend” oder besser) fur eine vorzeitige Zulassung sind. Eine entsprechende
Leistung liegt vor, wenn in Schule und Betrieb mindestens gute Leistungen erbracht
werden. Darlber hinausgehende Leistungsanforderungen sind unzulassig.

(2) Zur Abschlusspriifung ist auch zuzulassen, wer nachweist, dass sie oder er
mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrieben
ist, in dem Beruf tatig gewesen ist, in dem die Prifung abgelegt werden soll. Hiervon
kann abgesehen werden, wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere
Weise glaubhaft gemacht wird, dass die Bewerberin oder der Bewerber die berufli-
che Handlungsféhigkeit erworben hat, die die Zulassung zur Priifung rechtfertigt (8 45
Abs. 2 BBIG).

§10
Anmeldung zur Prufung

(1) Die Anmeldung zur Prifung hat schriftlich nach den von der Zahnérztekammer
Berlin bestimmten Anmeldefristen und -formularen durch die Ausbildende oder den
Ausbildenden mit Zustimmung der oder des Auszubildenden zu erfolgen.

(2) In besonderen Fallen kann die Priifungsbewerberin oder der Prifungsbewerber
selbst den Antrag auf Zulassung zur Priifung stellen. Dies gilt insbesondere in Fal-
len geméanR 8§ 9 und bei Wiederholungsprifungen, falls ein Ausbildungsverhaltnis
nicht mehr besteht.
(3) Ortlich zustandig fiir die Anmeldung ist die Zahnarztekammer Berlin, wenn
- inden Féllen des § 8 und § 9 die Ausbildungsstatte im Land Berlin liegt,
- in den Fallen des § 9 Abs. 2 und Abs. 3 die Arbeitsstatte oder, soweit kein Ar-
beitsverhaltnis besteht, der Wohnsitz der Priifungsbewerberin oder des Priifungs-
bewerbers im Land Berlin liegt.

(4) Der Anmeldung ist beizufiigen:

In den Féllen des § 8und § 9 Abs. 1
- Bescheinigung uber die Teilnahme an der vorgeschriebenen Zwischenprifung,
- der schriftliche Ausbildungsnachweis,
- das zuletzt erteilte Zeugnis der zusténdigen Berufsschule,
- Bescheinigung uber den Erste-Hilfe-Kurs,
- gegebenenfalls Bescheinigung Uber Art und Umfang einer Behinderung in be-
glaubigter Fotokopie oder Vorlage des Originals in der Zahnarztekammer Berlin.
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In den Féllen des § 9 Abs. 2 und 3
- Tatigkeitsnachweise oder glaubhafte Darlegung tber den entsprechenden Er-
werb der beruflichen Handlungsféahigkeit, Kenntnisse und Fertigkeiten im Sinne
des 8§ 9 Abs. 2 oder Ausbildungsnachweise im Sinne des § 8 Abs. 3,
- das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten Schule,
- gegebenenfalls weitere Schulzeugnisse sowie Ausbildungs- und Tatigkeitsnach-
weise.
(5) Bei der Anmeldung zur Prifung hat in den Fallen des § 8 und § 9 Abs. 1 die
Ausbildende oder der Ausbildende, in den Ubrigen Fallen die Prifungsbewerberin
oder der Prufungsbewerber die Prufungsgebihr zu entrichten. Die Hohe der
Prifungsgebunhr richtet sich nach der Kammergebihrenordnung in der jeweils gel-
tenden Fassung.

§11
Entscheidung Uber die Zulassung

(1) Uber die Zulassung zur Abschlusspriifung entscheidet die Zahnarztekammer
Berlin. Halt sie die Zulassungsvoraussetzungen nicht fiir gegeben, so entscheidet
der Prifungsausschuss (§ 46 BBIG).

(2) Die Entscheidung Uber die Zulassung ist der Prufungsbewerberin oder dem
Prifungsbewerber rechtzeitig unter Angabe des Priifungstages und -ortes einschliel3-
lich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen.

(3) Die Zulassung kann vom Priifungsausschuss bis zum ersten Priifungstag, wenn
sie aufgrund von gefalschten Unterlagen oder falschen Angaben ausgesprochen
wurde, zurickgenommen werden.

(4) Eine ablehnende Entscheidung uber die Zulassung ist der Priifungsbewerberin
oder dem Prifungsbewerber, gegebenenfalls den Erziehungsberechtigten und dem
Ausbildenden rechtzeitig unter Angabe der Griinde schriftlich mitzuteilen.

§12
Regelung fur behinderte Menschen

Behinderten Menschen sind auf Antrag die ihrer Behinderung angemessenen Er-
leichterungen im Prifungsverfahren einzuraumen. Art und Umfang der im Einzelfall
zu gewahrenden Erleichterungen sind rechtzeitig mit dem behinderten Menschen
zu erfrtern.

1. Abschnitt
Durchfihrung der Priifung
§13
Prifungsgegenstand

Durch die Abschlusspriifung ist festzustellen, ob der Priifling die berufliche Handlungs-
fahigkeit erworben hat. In ihr soll der Prifling nachweisen, dass er die erforderli-
chen beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen Kenntnisse
und Fahigkeiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht vermittelten, fur die
Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsordnung ist
zugrunde zu legen.
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§14
Gliederung und Inhalt der Priifung

(1) Die Abschlusspriifung erstreckt sich auf die in der Anlage 1 der Verordnung iber
die Berufsausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten und zum
Zahnmedizinischen Fachangestellten aufgefuhrten Fertigkeiten und Kenntnisse (Er-
werb der beruflichen Handlungsfahigkeit) sowie auf den im Berufsschulunterricht
vermittelten Lehrstoff, soweit er fur die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Die Prufung besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil.

(3) Schriftlicher Prifungsteil:

Der schriftliche Teil der Prifung besteht aus den Bereichen Behandlungsassistenz,
Praxisorganisation und -verwaltung, Abrechnungswesen sowie Wirtschafts- und
Sozialkunde.

Die Anforderungen in den Bereichen sind:

1. Bereich Behandlungsassistenz

Der Prifling soll praxisbezogene Aufgaben bearbeiten. Er soll in der Prifung zei-
gen, dass er bei der Diagnostik und Therapie Arbeitsabléufe planen und die Durch-
fuhrung der Behandlungsassistenz beschreiben kann. Dabei soll er gesetzliche und
vertragliche Regelungen der zahnmedizinischen Versorgung, Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Umweltschutz sowie MalRnahmen der Praxis-
hygiene bertcksichtigen.

Der Prifling soll nachweisen, dass er fachliche und wirtschaftliche Zusammenhan-
ge verstehen, Sachverhalte analysieren sowie Lésungsmdglichkeiten entwickeln und
darstellen kann.

Hierfir kommen insbesondere folgende Gebiete in Betracht:

a) Arbeitsorganisation, qualitatssichernde MafRnahmen,
b) Kommunikation, Information und Patientenbetreuung,
¢) Grundlagen der Prophylaxe,

d) Arzneimittel, Werkstoffe, Materialien, Instrumente,

e) Dokumentation,

f) Diagnose- und Therapiegerate,

g) Rontgen und Strahlenschutz,

h) Hilfeleistungen bei Zwischenféllen und Unféllen;

2. Bereich Praxisorganisation und —verwaltung

Der Priifling soll praxisbezogene Aufgaben bearbeiten. Er soll in der Priifung zeigen,
dass er Praxisablaufe gestalten, den Arbeitsablauf systematisch planen und im Zu-
sammenhang mit anderen Arbeitsbereichen darstellen kann. Dabei soll er Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Umweltschutz, MaBnahmen der Qualitats-
sicherung sowie Informations- und Kommunikationsmdglichkeiten beriicksichtigen.
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Hierfir kommen insbesondere folgende Gebiete in Betracht:
a) Gesetzliche und vertragliche Regelungen der zahnmedizinischen Versorgung,
b) Arbeiten im Team,
¢) Kommunikation, Information und Datenschutz,

d) Patientenbetreuung,
e) Verwaltungsarbeiten,
f) Zahlungsverkehr,
g) Materialbeschaffung und —verwaltung,
h) Dokumentation,
i) Abrechnung von Leistungen;
3. Bereich Abrechnungswesen

Der Priifling soll praxisbezogene Aufgaben bearbeiten. Dabei soll er zeigen, dass er
Leistungen unter Berucksichtigung von abrechnungsbezogenen Vorschriften fur privat
und gesetzlich versicherte Patienten abrechnen kann und dabei fachliche Zusam-
menhange zwischen Verwaltungsarbeiten, Arbeitsorganisation und Behandlungs-
assistenz versteht.

Hierfir kommen insbesondere folgende Gebiete in Betracht:

a) Gebuhrenordnungen und Vertragsbestimmungen,

b) Heil- und Kostenplane,

¢) Vorschriften der Sozialgesetzgebung,

d) Anwenden von Informations- und Kommunikationssystemen,

e) Datenschutz und Datensicherheit,

f) Patientenbetreuung,

g) Behandlungsdokumentation;
4. Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde

Der Priifling soll praxisbezogene Aufgaben aus der Berufs- und Arbeitswelt bearbei-
ten und dabei zeigen, dass er allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zu-
sammenhange darstellen kann.

(4) Fur den schriftlichen Teil der Prufung ist von folgenden zeitlichen Hochstwerten
auszugehen:

1. im Bereich Behandlungsassistenz 150 Minuten,
2. im Bereich Praxisorganisation
und —verwaltung 60 Minuten,
im Bereich Abrechnungswesen 90 Minuten,
im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde 60 Minuten.
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Die zeitlichen Héchstwerte kdnnen insbesondere unterschritten werden, soweit die
schriftliche Priifung in programmierter Form durchgefihrt wird. Bei der Ermittlung
des Ergebnisses des schriftlichen Teils der Priifung hat der Bereich Behandlungs-
assistenz gegeniber jedem der brigen Bereiche das doppelte Gewicht.

(5) Praktischer Prufungsteil:

Im praktischen Teil der Priifung soll der Priifling zeigen, dass er Patienten vor, wéh-
rend und nach der Behandlung betreuen, Patienten Uber Behandlungsablaufe und
Uber Méglichkeiten der Prophylaxe informieren und zur Kooperation motivieren kann.
Er soll nachweisen, dass er Behandlungsabléaufe organisieren, Verwaltungsarbeiten
durchfiihren sowie bei der Behandlung assistieren kann. Dabei soll der Prifling Si-
cherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Belange des Umweltschutzes und
Hygienevorschriften berticksichtigen (Erwerb der beruflichen Handlungsfahigkeit).

Der Prufling soll in héchstens 60 Minuten eine komplexe Prufungsaufgabe bearbei-
ten und in einem Priifungsgesprach erlautern. Dabei soll er praxisbezogene Ar-
beitsablaufe simulieren, demonstrieren, dokumentieren und présentieren. Innerhalb
der Prufungsaufgabe sollen héchstens 30 Minuten auf das Gesprach entfallen. Dem
Priifling ist eine angemessene Vorbereitungszeit einzurdumen.

Fir die praktische Aufgabe kommen insbesondere in Betracht:
1. Patientengesprache personenorientiert und situationsgerecht fuhren,
2. ProphylaxemafRnahmen demonstrieren oder

3. Materialien, Werkstoffe und Arzneimittel vorbereiten und verarbeiten; den Ein-
satz von Geraten und Instrumenten demonstrieren.

(6) Sind im schriftlichen Teil der Prufung die Prifungsleistungen in bis zu zwei Berei-
chen mit mangelhaft und in den ubrigen Bereichen mit mindestens ausreichend
bewertet worden, so ist auf Antrag des Priflings oder nach Ermessen des Priifungs-
ausschusses in einem der mit mangelhaft bewerteten Bereiche die schriftliche durch
eine mundliche Prifung von héchstens 15 Minuten zu ergdnzen, wenn diese fir das
Bestehen der Prifung den Ausschlag geben kann. Der Bereich ist vom Prifling zu
bestimmen. Bei der Ermittlung des Ergebnisses fur diesen Bereich sind das bishe-
rige Ergebnis des schriftlichen Bereiches und das Ergebnis der mundlichen
Erganzungsprifung im Verhéltnis 2:1 zu gewichten.

(7) Die Prufung ist bestanden, wenn jeweils im praktischen und im schriftlichen Teil
der Prifung sowie innerhalb des schriftlichen Teils der Prifung in mindestens drei
Bereichen mindestens ausreichende Priifungsleistungen erbracht sind. Werden die
Prifungsleistungen in einem Bereich mit ,ungeniigend” bewertet, ist die Priifung
nicht bestanden.

§15
Prufungsaufgaben

Die Prufungsaufgaben sowie Musterldsungen werden von einem Ausschuss erstellt,
den die Zahnarztekammer Berlin beruft und aus Mitgliedern der Prifungsausschisse
zusammensetzt. Dieser bestimmt auch die zulassigen Hilfsmittel und erstellt Richtlinien
und Hinweise fir die Bewertung der einzelnen Prifungsaufgaben. Ihm gehéren parité-
tisch Vertreterinnen oder Vertreter der Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Lehrkréfte an. Die
Mitglieder dieses Ausschusses haben jeweils Stellvertreterinnen oder Stellvertreter.
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8§16
Nichtodffentlichkeit

(1) Die Prufungen sind nicht 6ffentlich. Vertreter der fur die Berufsausbildung zu-
standigen Senatsverwaltung und der Zahnarztekammer Berlin sowie die Mitglieder
und stellvertretenden Mitglieder des Berufsbildungsausschusses kénnen anwesend
sein.

(2) Der Prufungsausschuss kann im Einvernehmen mit der Zahnarztekammer Ber-
lin andere Personen als Géaste zulassen.

(3) Die in Absatz 1 und 2 bezeichneten Personen sind nicht stimmberechtigt und
haben sich auch sonst jeder Einwirkung auf den Priifungsablauf zu enthalten; § 6
gilt sinngemaf. Bei der Beratung Uber das Priifungsergebnis dirfen nur die Mitglie-
der des Priifungsausschusses anwesend sein.

§17
Leitung und Aufsicht

(1) Die Prufung wird unter der Leitung der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden vom
gesamten Prifungsausschuss abgenommen.

(2) Bei Prifungen regelt die Zahnarztekammer Berlin die Aufsichtsfiihrung, die si-
cherstellen soll, dass die Priifungsteilnehmerin oder der Priifungsteilnehmer die
Arbeiten selbstandig und nur mit den erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln ausfiihrt.
Die Prufungsaufgaben sollen dem Aufsichtsfiihrenden im verschlossenen Umschlag
Ubergeben werden, der erst bei Priifungsbeginn zu &ffnen ist.

(3) Uber den Ablauf der Priifung ist eine Niederschrift zu erstellen.

§18
Ausweispflicht und Belehrung

(1) Die Pruflinge haben sich auf Verlangen der oder des Vorsitzenden oder des
Aufsichtsfiihrenden tber ihre Person auszuweisen und zu versichern, dass sie sich
gesundheitlich in der Lage fuhlen, an der Priifung teilzunehmen.

(2) Die Pruflinge sind vor Beginn der Prifung Uber den Prifungsablauf, die zur
Verfligung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von
Tauschungshandlungen und Ordnungsversté3en zu belehren.

§19
Tauschungshandlungen und Ordnungsverstdile

(1) Priflinge, die sich einer Tauschungshandlung oder einer erheblichen Stérung
des Priifungsablaufes schuldig machen oder bei wiederholter Aufforderung den er-
gangenen Anweisungen zuwiderhandeln, kénnen von der aufsichtsfihrenden Per-
son von der weiteren Teilnahme an der Prifung vorlaufig ausgeschlossen werden.

(2) Der Prifungsausschuss kann nach Anhérung des Priiflings fir die betreffenden
Prifungsarbeiten die Note ,ungeniigend” erteilen oder in schwerwiegenden Féllen
den Prifling von der Fortsetzung der Priifung ausschlieBen. In diesem Fall gilt die
Priifung als nicht bestanden.
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(3) Wird die Tauschungshandlung erst nach Abschluss der Prifung bekannt, so
kann der Prufungsausschuss innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Priifung
nach Anhdren des Pruflings die Prifung fur nicht bestanden erklaren. Diese Frist gilt
nicht in den Fallen, in denen der Priifling Uber seine Teilnahme an der Priifung
getéuscht hat.
§20
Rucktritt, Nichtteilnahme

Der Priifling kann nach erfolgter Anmeldung rechtzeitig vor Beginn der Prifung durch
schriftliche Erklarung zurticktreten. In diesem Fall gilt die Prufung als nicht begonnen.
Tritt der Prifling nach Beginn der Prifung zuriick, so kdnnen bereits erbrachte, in
sich abgeschlossene Prifungsleistungen nur anerkannt werden, wenn ein wichtiger
Grund fur den Rucktritt vorliegt (z. B. im Krankheitsfalle durch Vorlage eines é&rztli-
chen Attestes).

Erfolgt der Rucktritt nach Beginn der Priifung, oder nimmt der Prufling an der Pri-
fung nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so gilt die Priifung als nicht
bestanden.

Uber das Vorliegen eines wichtigen Grundes und tiber den Umfang der gegebenen-
falls anzuerkennenden Priifungsleistungen entscheidet der Priifungsausschuss im
Einvernehmen mit der Zahnarztekammer Berlin.

V. Abschnitt

Bewertung, Feststellung und Beurkundung
des Prufungsergebnisses

§21
Bewertung

(1) Die Prifungsleistungen gemaf der Gliederung nach § 14 sowie die Gesamt-
leistung sind - unbeschadet der Gewichtung von einzelnen Prufungsleistungen
aufgrund der Ausbildungsordnung oder soweit diese dariiber keine Bestimmung
enthalt, aufgrund der Entscheidung des Prifungsausschusses - wie folgt zu bewerten:

® Eine den Anforderungen in besonderem MaRe entsprechende Leistung
100 - 92 Prozent der zu erreichenden Punktzahl = Note sehr gut

® Eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung unter
92 - 81 Prozent der zu erreichenden Punktzahl = Note gut

® Eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende Leistung unter
81 - 67 Prozent der zu erreichenden Punktzahl = Note befriedigend

® Eine Leistung, die zwar Mangel aufweist, aber im Ganzen den Anforderun-
gen noch entspricht unter
67 - 50 Prozent der zu erreichenden Punktzahl = Note ausreichend

® Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen
lasst, dass gewisse Grundkenntnisse noch vorhanden sind unter
50 - 30 Prozent der zu erreichenden Punktzahl = Note mangelhaft
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® Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst
Grundkenntnisse fehlen unter
30 - 0 Prozent der zu erreichenden Punktzahl = Note ungeniigend

(2) Soweit eine Bewertung der Leistungen nach dem Punktsystem nicht sachge-
recht ist, ist die Bewertung nach Noten vorzunehmen. Bei programmierter Priifung
ist eine der Priifungsart entsprechende Benotung vorzunehmen.

(3) Die Prufungsleistungen sind von den Mitgliedern des Priifungsausschusses ge-
trennt und selbsténdig zu beurteilen und zu bewerten.

(4) Der Prifungsausschuss kann zur Bewertung einzelner, nicht miindlich zu erbrin-
gender Prifungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen Dritter, insbesondere
Schulen, einholen.

(5) Im Rahmen der Begutachtung nach Absatz 2 sind die wesentlichen Ablaufe zu
dokumentieren und die fur die Bewertung erheblichen Tatsachen festzuhalten.

§22
Feststellung und Bekanntgabe des Priifungsergebnisses

(1) Beschlusse Uber die Noten zur Bewertung einzelner Prifungsleistungen, der
Prifung insgesamt sowie Uiber das Bestehen und Nichtbestehen der Abschlusspru-
fung werden durch den Prufungsausschuss gefasst.

(2) Die Ergebnisse der Prufung in den vier schriftlichen Bereichen werden dem
Priifling mindestens sieben Tage vor Beginn der Praktischen Prifung mit der Einla-
dung zur Teilnahme am praktischen Teil der Priifung bekannt gegeben.

(3) Bei der Ermittlung des Ergebnisses des schriftlichen Teils der Priifung hat der
Bereich Behandlungsassistenz gegeniiber jedem der ibrigen Bereiche das doppel-
te Gewicht.

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses im Rahmen der mindlichen Ergdnzungs-
prifung geméan § 14 Abs. 7 sind das bisherige Ergebnis des schriftlichen Bereiches
und das Ergebnis der mundlichen Erganzungsprifung im Verhaltnis 2:1 zu gewich-
ten.

(5) Die Priifung ist bestanden, wenn jeweils im praktischen und im schriftlichen Teil
der Prifung sowie innerhalb des schriftlichen Teils der Prifung in mindestens drei
Bereichen mindestens ausreichende Priifungsleistungen erbracht sind. Werden die
Prifungsleistungen in einem Bereich mit ,ungeniigend bewertet, ist die Priifung
nicht bestanden.

(6) Uber den Verlauf der Priifung einschlieRlich der Beratung und der Feststellung
der einzelnen Prifungsergebnisse ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von den
Mitgliedern des Priifungsausschusses zu unterzeichnen.

(7) Der Prufungsausschuss muss dem Prufling am letzten Prifungstag mitteilen, ob
sie oder er die Prifung ,bestanden” oder ,nicht bestanden® hat. Hierliber ist dem
Priifling unverziglich eine vom Vorsitzenden zu unterzeichnende Bescheinigung
auszuhandigen. Dabei ist als Termin des Bestehens oder Nichtbestehens der Tag
der letzten Priifungsleistung einzusetzen.
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§23
Prufungszeugnis

(1) Uber die bestandene Priifung erhélt der Priifling von der Zahnarztekammer Ber-
lin ein Zeugnis.
(2) Das Prufungszeugnis enthalt:
- die Bezeichnung ,Prufungszeugnis nach § 37 BBIiG*,
- die Personalien des Priflings,
- den Ausbildungsberuf ,Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahn-
medizinischer Fachangestellter”,
- die Ergebnisse der einzelnen Prifungsbereiche der Prifung,
- das Datum des Bestehens der Priufung,
- die Unterschriften der oder des Vorsitzenden des Prifungsausschusses und der
oder des Beauftragten der Zahnérztekammer Berlin mit Siegel.
(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Auszubildenden eine englischsprachige und
eine franzosischsprachige Ubersetzung beizufiigen.
(4) Die Zahnarztekammer Berlin stellt nach bestandener Priifung eine Urkunde Gber
die bestandene Priifung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten oder zum Zahnme-
dizinischen Fachangestellten aus.

§24
Nicht bestandene Priifung

(1) Bei nicht bestandener Priifung erhalten der Prifling sowie die oder der Ausbil-
dende von der Zahnarztekammer Berlin einen schriftlichen Bescheid. Darin ist an-
zugeben, in welchen Prifungsfachern ausreichende Leistungen nicht erbracht wor-
den sind und welche Prifungsfacher in einer Wiederholungspriifung nicht mehr wie-
derholt zu werden brauchen.

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprifung gemaR § 25 ist
hinzuweisen.

V. Abschnitt
Wiederholungspriufung

§25
Wiederholungspriufung

(1) Eine Abschlussprifung, die nicht bestanden ist, kann zweimal wiederholt wer-
den (8 37 Abs. 1 Satz 2 BBIiG).

(2) In der Wiederholungsprufung ist der Prufling auf Antrag von der Priifung in ein-
zelnen Prifungsbereichen zu befreien, wenn seine Leistungen darin in einer voran-
gegangenen Priifung ausgereicht haben und er sich innerhalb von zwei Jahren,
gerechnet vom Tage der Beendigung der nicht bestandenen Prifung an, zur
Wiederholungsprifung anmeldet.

(3) Die Priifung kann friihestens zum néchsten Priifungstermin wiederholt werden.
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(4) Fur die Anmeldung zur Wiederholungsprufung finden die §§8 8 — 11 entsprechend
Anwendung. Bei der Anmeldung sind auf3erdem auch der Ort und das Datum der
vorangegangenen Prifung anzugeben.

VI. Abschnitt
Regelungen fur Umschulungsprifungen

§26
Umschulungsprifungsausschiisse

Fir die Abnahme der Umschulungspriifung werden die Ausschiisse gemaf § 1 tatig.
§27
Umschulungsprifungstermine
Die Priifung findet zu denselben Terminen statt, die gemanR § 7 festgesetzt werden.

§28
Zulassungsvoraussetzungen fir Umschilerinnen und Umschiler

Zur Prufung, unter Beachtung von § 10 Abs. 3, ist jede Umschulerin oder jeder
Umschiiler zuzulassen, die oder der glaubhaft macht, entweder in einer betriebli-
chen Umschulung oder in einer Umschulungseinrichtung die notwendigen Kennt-
nisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben zu haben.

§29
Anmeldung zur Umschulungsprifung

(1) Die Anmeldung zur Prifung hat schriftlich nach den von der Zahnérztekammer
Berlin bestimmten Anmeldefristen und mit den hierfir vorgesehenen Formularen
durch die Umschulerin oder den Umschdler zu erfolgen.

(2) Der Anmeldung sind folgende Unterlagen beizufiigen:
Umschdlerin oder Umschiler mit betrieblicher Umschulung:

- Nachweis uber die betriebliche Umschulung

- Kopie der Zeugniskarte

- Bescheinigung uber die Teilnahme am Erste-Hilfe-Kurs
Umschdlerin oder Umschiler aus Umschulungseinrichtungen:

- Nachweis Uber die theoretische Unterrichtung und das Praktikum

- Bescheinigung uber die Teilnahme am Erste-Hilfe-Kurs

(3) Handelt es sich um eine betriebliche Umschulung, so ist die Priifungsgebuhr
vom Umschulenden, in allen anderen Fallen von der Umschulerin oder dem Um-
schiler zu entrichten. Die Hohe der Prifungsgebihr richtet sich nach der Kammer-
gebihrenordnung in der jeweils geltenden Fassung.
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§30
Gegenstand der Umschulungsprifung

Durch die Umschulungsprifung ist festzustellen, ob die Priifungsteilnehmerin oder
der Prufungsteilnehmer berufliche Handlungsféhigkeit erworben hat. In ihr soll die
Prifungsteilnehmerin oder der Prifungsteilnehmer nachweisen, dass sie oder er
die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen
Kenntnisse und Fahigkeiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht vermittel-
ten, fir die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungs-
ordnung ist zugrunde zu legen. Die Priifung muss den besonderen Erfordernissen
beruflicher Erwachsenenbildung entsprechen.

Bei der Prifung ist die jeweils geltende Fassung der Verordnung Uber die Berufs-
ausbildung zur oder zum Zahnmedizinischen Fachangestellten zugrunde zu legen.

§31
Inhalt und Gliederung der Umschulungspriifung

Die Umschulungsprufung erstreckt sich auf die in der Anlage 1 der Verordnung Gber
die Berufsausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten oder zum
Zahnmedizinischen Fachangestellten aufgefihrten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie
auf den im Berufsschulunterricht bzw. der Umschulungseinrichtung vermittelten Lehr-
stoff, soweit er fiir die Berufsausbildung wesentlich ist. Im Ubrigen gilt § 14.

§32
Umschulungsprifungszeugnis

(1) Uber die bestandene Umschulungspriifung erhélt der Priifling von der Zahnarzte-
kammer Berlin ein Zeugnis (88 58 bis 63 BBIG).

(2) Das Umschulungspriifungszeugnis enthélt:
- die Bezeichnung ,Prufungszeugnis nach 88 58-63 BBiG*,
- die Personalien des Priflings,
- den Ausbildungsberuf,
- die Ergebnisse der einzelnen Prifungsfacher der Priifung,
- das Datum des Bestehens der Priufung,

- die Unterschriften des Vorsitzenden des Prifungsausschusses und des Beauf-
tragten der Zahnarztekammer Berlin mit Siegel.

(3) Die Zahnéarztekammer Berlin stellt nach bestandener Umschulungsprifung eine
Urkunde Uber die bestandene Prifung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten
oder zum Zahnmedizinischen Fachangestellten aus.

§33
Anwendung der tbrigen Vorschriften

Im Ubrigen gelten analog fiir die Umschulungspriifung die Vorschriften fiir die Durch-
fuhrung der Abschlussprifung mit Ausnahme der 8§ 8, 9, 23.
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VII. Abschnitt
Ubergangs- und Schlussbhestimmungen
§34
Rechtsbehelfsbelehrung

MaRnahmen und Entscheidungen der Priifungsausschiisse sowie der Zahnarzte-
kammer Berlin sind bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an die Priifungsbewerberin
oder den Prifungsbewerber bzw. die Prifungsteilnehmerin oder den Prufungs-
teilnehmer mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Diese richtet sich im Ein-
zelnen nach der Verwaltungsgerichtsordnung und den dazu erlassenen Ausfuhrungs-
bestimmungen des Landes Berlin.

§35
Prufungsunterlagen

(1) Auf Antrag ist dem Priifling nach Abschluss der Priifung Einsicht in seine Prufungs-
unterlagen zu geben.

(2) Die schriftlichen Priifungsarbeiten sind zwei Jahre, die Anmeldungen und Nie-
derschriften zehn Jahre nach Abschluss der Prifung aufzubewahren.

§ 36
Ubergangsregelung

Auf Berufsausbildungsverhaltnisse, die bei Inkrafttreten der Verordnung tber die
Berufsausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten oder zum Zahnmedizin-
ischen Fachangestellten bereits bestanden, sind die Vorschriften der bisherigen
Ausbildungsordnung und der bisher geltenden Priifungsordnung anzuwenden; es
seidenn, die Vertragsparteien haben die Anwendung der neuen Ausbildungsordnung
vereinbart.

8§37
Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

Diese Prufungsordnung tritt nach Genehmigung durch die Senatsverwaltung fir
Wirtschaft, Arbeit und Frauen am Tage nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt fir
Berlin in Kraft. Mit Ausnahme der Anwendung auf Falle nach § 36 tritt gleichzeitig
die Prufungsordnung vom 15. November 2002 aufRer Kraft.

Genehmigt gemaf § 47 Abs. 1 Satz 2 des Berufshildungsgesetzes.
Berlin, 13. Februar 2008

Senatsverwaltung fur Integration, Arbeit und Soziales
Ausgefertigt am 21. Februar 2008

gez. gez.
Dr. Wolfgang Schmiedel Dipl.-Stom. Karsten Geist
- Préasident - - Vizeprasident -

ZAK 19.2.17




	Schaltfläche5: 


